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Sachentscheidung des LSG bei Mangel im erstinstanzlichen             
Verfahren (§ 150 Nr. 2 SGG) - BSG-Beschluß vom 31.01.1989            
- 2 BU 205/88 
 
Sachentscheidung des LSG bei Mangel im erstinstanzlichen Verfahren   
(§ 150 Nr. 2 SGG);                                                   
hier: BSG-Beschluß vom 31.01.1989 - 2 BU 205/88 -                    
Das BSG hat mit Beschluß vom 31.01.1989 - 2 BU 205/88 - folgendes    
entschieden:                                                         
Orientierungssatz:                                                   
Sachentscheidung des LSG bei Mangel im erstinstanzlichen Verfahren:  
Wenn die Klägerin ihre Nichtzulassungsbeschwerde darauf stützt, daß  
das LSG kein Prozeßurteil erlassen durfte, sondern im Hinblick auf   
§ 150 Nr. 2 SGG eine Sachentscheidung hätte treffen müssen, dann hat 
sie darzulegen, wann und wo sie einen wesentlichen Mangel des        
erstinstanzlichen Verfahrens gerügt hatte.                           
 

 

 


